
Bauleitplanung der Stadt Georgsmarienhütte

Aufstellung einer Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB
– Außenbereichssatzung – „Wellendorfer Straße / Piel“

Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten:

1. Verfahrensablauf
2. Behandlung der gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2

Nr. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB abgegebenen Stel-
lungnahmen der betroffenen Öffentlichkeit

3. Behandlung der gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2
Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB abgegebenen Stel-
lungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

4. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren eingegange-
nen Stellungnahmen.

5. Satzungsbeschluss
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Abwägung Außenbereichssatzung – „Wellendorfer Straße / Piel“

1. Verfahrensablauf

Mit Datum vom 18.11.2019, eingegangen bei der Stadtverwaltung am
21.11.2019 liegt ein Antrag auf Erstellung einer Außenbereichssat-
zung vor. Ziel dieses Antrages ist die Schaffung eines Baurechts für
einen Betrieb des Garten- und Landschaftsbaus durch eine Satzung
nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzung).

Durch die angestrebte Außenbereichssatzung erfolgt eine Verdichtung
der Bebauung entlang der Wellendorfer Straße, wodurch neben einem
sinnvollen Lückenschluss auch die vorhandenen technischen Erschlie-
ßungsanlagen der Grundstücke Gemarkung Gemarkung Kloster O-
esede Flur 9 Flurstücke 22/8 und 22/7 optimal genutzt werden kön-
nen. Ziel ist die Zulassung von Bauvorhaben im Geltungsbereich der
Satzung in Bezug auf die Zulassung eines kleineren Handwerks- und
Gewerbebetriebes (Garten- und Landschaftsbaubetrieb).

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 be-
schlossen, gem. § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m.
§ 35 Abs. 6 BauGB beschlossen, die Außenbereichssatzung „Wellen-
dorfer Straße / Piel“ aufzustellen. In seiner Sitzung am 18.05.2020 hat
der Ausschuss für Stadtplanung, Bau, Umwelt und Verkehr den vorge-
stellten Entwurf des Satzungskonzepts mit Begründung beschlossen.
Gleichzeitig wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt die Beteili-
gung der betroffenen Öffentlichkeit gem. § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. §
13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der
berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 35 Abs. 6
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB durchzufüh-
ren.

Beide Beteiligungen erfolgten im Zeitraum vom 06.07.2020 bis
07.08.2020. Die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stel-

lungnahmen und der Verwaltungsvorschlag zur Behandlung der In-
halte der Stellungnahmen gehen aus den Ausführungen unter 2 und 3
hervor.

Auf der Grundlage der vorgelegten Stellungnahmen musste der Sat-
zungsentwurf im Hinblick auf die überbaubaren Grundstücksflächen
geändert werden. Die Verwaltung wurde mit der Durchführung der Be-
teiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie mit der Beteiligung der
Behörden und Träger öffentlicher Belange mit Beschluss des Verwal-
tungssauschusses vom 25.11.2020 beauftragt.

Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erfolgte im Zeitraum vom
12.01.2021 bis 18.02.2021. Die Beteiligung der Behörden und Träger
öffentlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 11.01.2021 bis
12.02.2021.

Nachfolgend sind sowohl die Stellungnahmen und die Abwägung aus
den Beteiligung als auch aus den erneuten Beteiligungen aufgeführt.

Sollte dem Vorschlag der Verwaltung zur Behandlung der eingegan-
genen Stellungnahmen gefolgt werden, kann der Satzungsbeschluss
zur Außenbereichssatzung Wellendorfer Straße / Piel gefasst werden.

zugestimmt.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020
gem. § 1 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 35 Abs.
6 BauGB beschlossen, die Außenbereichssatzung „Wellendorfer
Straße / Piel“ aufzustellen.
In seiner Sitzung am 18.05.2020 hat der Ausschuss für Stadtplanung,
Bau, Umwelt und Verkehr dem vorgestellten Entwurf des
Satzungskonzepts mit Begründung zugestimmt. In der
darauffolgenden Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde die
Stadtverwaltung damit beauftragt, die Beteiligung der betroffenen
Öffentlichkeit gem. § 35 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V.
m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der berührten Behörden
und Träger öffentlicher Belange gem. § 35 Abs. 6 BauGB i. V. m. §
13 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Beide Beteiligungen erfolgten im Zeitraum vom 06.07.2020 bis
07.08.2020.
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2. Behandlung der gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13

Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB abgegebe-
nen Stellungnahmen der betroffenen Öffentlichkeit

Nachfolgend ist die eingegangene Originalstellungnahme abgebildet.
Der Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag zum Abwägungs-
beschluss gegenübergestellt.
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Die eingegangene Stellungnahme vom 08.02.2021 wird zur Kenntnis
genommen. Eine zuvor gemeinsame landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung von mehreren Flurstücken ist nicht ausschlaggebend für die Ab-
grenzung einer Außenbereichssatzung. Demzufolge ist in den Luftbil-
dern seit 2007 keine gemeinsame Landwirtschaftliche Bewirtschaftung
der Flächen zu erkennen. Die Einbeziehung des Flurstücks 21/2 mit
dem Ziel des erleichterten Zugangs zu einer Baugenehmigung schei-
tert an den Vorgaben des § 35 Abs. 6 BauGB, da hierdurch der Tatbe-
stand der Erweiterung des Siedlungsansatzes in den Außenbereich
hinein erfüllt wird. Die rechtliche Vorgabe im Hinblick auf einen derar-
tigen Zustand ist klar und eindeutig geregelt, sodass hier keine Mög-
lichkeit gesehen wird, dem Ansinnen zu entsprechen. Von einer Be-
vorteilung einzelner Personen kann hier nicht die Rede sein, da aus-
schließlich nach den Vorgaben des genannten Paragraphen gehandelt
wird. Bereits in der Abwägung zur Beteiligung nach §3 Abs. 2 BauGB
(siehe S.4) wurde darauf hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Aufweitung des Satzungsgebietes um das Flurstück 21/2 wird ab-
gelehnt.
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3. Behandlung der gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13

Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB abgegebe-
nen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange.

Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abge-
bildet. Der Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag zum Abwä-
gungsbeschluss gegenübergestellt.
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Die Stellungnahme der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH vom
03.02.2021 wird zur Kenntnis genommen.
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Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer vom 10.02.2021 wird
zur Kenntnis genommen.
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Die Stellungnahme des Landkreises Osnabrück vom 05.05.2020 ein-
gegangen am 05.05.2020 wird zur Kenntnis genommen. Folgend wer-
den die Unterpunkte einzeln abgewogen:

Zu Regional- und Bauleitplanung:

Wie in der Stellungnahme des Landkreises Osnabrück – Regional- und
Bauleitplanung richtig dargestellt wurde auf Grundlage ihrer Stellung-
nahe vom 05.08.2020 der Geltungsbereich der Satzung näher be-
stimmt. Der Geltungsbereich wurde auf Grundlage dessen erweitert,
da jede Wohnbebauung im Außenbereich eine Splittersiedlung dar-
stellt und durch die mit Hereinnahme der nördlich gelegenen Grund-
stücke Gemarkung Kloster Oesede Flur 9 Flurstücke 17/6 17/7 17/8
und 18/3 Splittersiedlungen zusammengeführt werden. Die Einbezie-
hung der genannten Grundstücke führt zu einer verbesserten Planab-
grenzung und Planklarheit. Es entsteht eine klare Abgrenzung eines
wohnlich genutzten Raumes mit der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören und eine deutliche
Abgrenzung der Siedlung. In dem gesamten Bereich ist eine Wohnbe-
bauung von einigem Gewicht vorhanden, sodass die Gemeinde nach
§ 35 Abs. 6 BauGB für diesen Bereich eine Satzung erlassen darf, die
bestimmt, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne des Ab-
satzes 2 des selbigen Paragraphen nicht entgegengehalten werden
kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flä-
chen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entste-
hung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Dass
dennoch der Geltungsbereich kritisch gesehen wird, wird zur Kenntnis
genommen.

§ 35 Abs. 6 Satz 3 besagt, dass in der Satzung nähere Bestimmungen
über die Zulässigkeit getroffen werden kann. Dieses ist unteranderem
mit den Bestimmungen zur Art der Wohneinheit erfolgt. Dieses ent-
spricht dem ortstypischen Siedlungsbild im Außenbereich und der im
Planbereich vorhandenen Wohnbebauung.
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Durch die genannten Festsetzungen wird die Möglichkeit zu einer Be-
bauung mit übermäßig vielen Wohneinheiten ausgeschlossen. Um in
dem Bereich die Verfestigung zu einem Ortsteil auszuschließen, ist le-
diglich Familienangehörigen die Nutzung einer 2. WE vorbehalten. Des
Weiteren richten sich die Festsetzung nach den Vorgaben des § 35
Abs. 4 Nr. 5 BauGB, der unteranderem besagt, dass die Erweiterung
eines Wohngebäudes im Außenbereich bis zu höchstens zwei Woh-
nungen zulässig ist, wenn bei der Errichtung einer weiteren Wohnung
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Gebäude vom bishe-
rigen Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt wird.

Beschlussvorschlag:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Geltungsbereich weiterhin
kritisch gesehen wird. Der Stellungnahme des Landkreises Osnabrück
– Regional- und Raumplanung im Hinblick auf die fehlenden Begrün-
dungen zum Geltungsbereich wird stattgegeben und wie folgt ergänzt:

Mit der Einbeziehung der Grundstücke Gemarkung: Kloster Oesede
Flur 9 Flurstücke: 17/6 17/7 17/8 und 18/3 werden zwei Splittersiedlun-
gen zusammengefügt, wodurch eine verbesserte Planabgrenzung und
Planklarheit erzielt wird. Es entsteht eine klare Abgrenzung eines
wohnlich genutzten Raumes mit der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören und eine deutliche
Abgrenzung der Siedlung.

Ebenso wird dem Hinweis zur fehlenden Begründung zur Art der
Wohneinheiten stattgegeben. Die Begründung wird wie folgt ergänzt:

Überbaubarer Bereich
Um die Entwicklung des Bereiches der Außenbereichssatzung zu ei-
nem Ortsteil zu unterbinden ist lediglich ein Hauptbaukörper auf den
Grundstücken zulässig. Auch eine Grundstücksteilung berechtigt nicht
zu einer weiteren Bebauung.
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Der Nutzungsbereich ist in zwei Bereiche unterteilt. Die Möglichkeit zur
Errichtung von kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben ist nur im
Nutzungsbereich 2 erlaubt, da in diesem Bereich der Bestand bereits
genannte Betrieb aufweist. Der Nutzungsbereich 1 weist eine reine
Wohnbebauung mit zum Teil landwirtschaftlicher Nutzung auf.
Die Angaben zur Art der Wohneinheit, zur Anzahl der Wohneinheiten
und dem Baukörper entsprechen dem ortstypischen Siedlungsbild im
Außenbereich und der im Planbereich vorhandenen Wohnbebauung.
Durch die genannten Festsetzungen wird die Möglichkeit zu einer Be-
bauung mit übermäßig vielen Wohneinheiten ausgeschlossen. Um in
dem Bereich die Verfestigung zu einem Ortsteil auszuschließen, ist le-
diglich Familienangehörigen die Nutzung einer 2. WE vorbehalten. Des
Weiteren richten sich die Festsetzung nach den Vorgaben des § 35
Abs. 4 Nr. 5 BauGB, der unteranderem besagt, dass die Erweiterung
eines Wohngebäudes im Außenbereich bis zu höchstens zwei Woh-
nungen zulässig ist, wenn bei der Errichtung einer weiteren Wohnung
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Gebäude vom bishe-
rigen Eigentümer oder seiner Familie selbst genutzt wird.

Beschlussvorschlag zu Bauaufsicht Außenbereich:

Der § 3 der genannten Satzung wird redaktionell wie folgt angepasst
(Änderungen sind rot gekennzeichnet):

§ 3 Überbaubarer Bereich

Der Überbaubare Bereich ist im Plan, der Bestandteil dieser Satzung
ist, gekennzeichnet. Auf den Grundstücken ist lediglich ein Hauptbau-
körper zulässig; eine Grundstücksteilung berechtigt nicht zu einer
weiteren Bebauung. Nebenanlagen dürfen nur im überbaubaren Be-
reich platziert werden.
Der Überbaubare Bereich ist in zwei Nutzungsbereiche unterteilt:
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Nutzungsbereich 1: Es sind ausschließlich Hauptgebäude mit Wohn-
nutzung zulässig.
Nutzungsbereich 2: Es sind kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe
mit Wohnnutzung sowie Hauptgebäude mit Wohnnutzung zulässig.

Gebäude bzw. Betriebe mit Wohnnutzung Wohngebäude müssen fol-
gendes einhalten:

1. Eine Wohneinheit (WE): maximal 160m² Grundfläche
2. Zwei WE: maximal 240m² Grundfläche, wobei die 2. WE nur

für Familienangehörige vorbehalten werden darf
3. Kein Doppelhaus

Zu Untere Denkmalschutzbehörde:

Der Hinweis der Unteren Denkmalschutzbehörde wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Zu landwirtschaftlicher Immissionsschutz:

Die Stellungnahme zum landwirtschaftlichen Immissionsschutz wird
zur Kenntnis genommen.

Zu Kreisstraßen:

Die Frage der Grundstückszufahrt berührt nicht das Satzungsrecht,
sondern lediglich die Grundstückseigentümer. Diese werden entspre-
chend informiert.
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Die Stellungnahme des Landkreises Osnabrück aus abwasserrechtli-
cher Sicht vom 17.02.2021 wird zur Kenntnis genommen. Der An-
schluss an die zentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Georgsmari-
enhütte wird nicht im Satzungsverfahren, sondern im Baugenehmi-
gungsverfahren geklärt. Da die Grundstücke die entsprechende Mög-
lichkeit eines Anschlusses aufweisen, greift hier die städtische Sat-
zung zum Anschlusszwang.
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4. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren einge-

gangenen Stellungnahmen.

Die in den Beteiligungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen der
betroffenen Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange werden unter Rücksichtnahme auf
die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinan-
der gemäß dem Vorschlag der Verwaltung (Abwägung Außenbe-
reichssatzung – „Wellendorfer Straße / Piel“) behandelt und be-
schlossen.
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5. Satzungsbeschluss

Auf Grundlage des § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 13
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2, der §§ 1 Abs. 3 und 10 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) und der §§ 10 und 58 Niedersächsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in den jeweils gültigen Fas-
sungen wird die Außenbereichssatzung "Wellendorfer Straße /Piel" als
Satzung, sowie die Begründung beschlossen.


